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 Veröffentlicht am 06.10.1993

Norm

ZPO §57

Rechtssatz

Sollte eine Anfrage beim Justizministerium der Republik Mazedonien, ob und inwieweit die Vollstreckbarkeit eines

österreichischen Titels in Mazedonien gewährleistet ist, nicht binnen angemessener Frist oder nur ungenügend

beantwortet einlangen, so müßte davon ausgegangen werden, daß die Gegenseitigkeit mit Mazedonien nicht

bescheinigt ist und der klagenden Partei eine aktorische Kaution aufzuerlegen ist.
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